Agrigento/Palermo, 10.09.2007

Fünf tunesische Fischer freigelassen, 2 noch unter Hausarrest: der Prozess geht weiter

Die am 8. August in Lampedusa nach einer Rettungsaktion verhafteten tunesischen  Fischer wurden frei gelassen. Die ASGI (Vereinigung juristischer Studien zur Migration) begrüßt die Entscheidung des Gerichts nach dem positiven Eintreten der Staatsanwaltschaft sehr und bestätigt den eigenen Einsatz im Prozess für die sieben immer noch unter Anklage stehenden Fischer, der am 20. September fortgesetzt wird. 

Bleibt immer noch die Wiedergutmachung – neben der Freiheitsberaubung der sieben Männer, die in den entsprechenden Stellen entschädigt werden müssen –, des unmittelbaren Ergebnisses dieses Falles: Kapitäne von Fischerbooten und einige der tagelang im Kanal von Sizilien treibenden überlebenden MigrantInnen haben sie bestätigt, die weitere Abschreckung der zivilen Schifffahrt, Flüchtlingsbooten in Seenot nicht zu helfen. 

Niemand hilft mehr direkt, rettet aus Seenot. Im besten Falle wird eine Meldung per Funk an die Küstenwache abgesetzt. Aus diesem Grunde muss das Ministerialdekret vom 14. Juli 2003 dringend geändert und der Art. 12 des Gesetzes zur Migration neu interpretiert werden. Es muss ein für alle Mal geklärt werden, dass Seennotrettungen und der Eintritt in nationale Gewässer nichts mit der Beihilfe zur illegalen Einreise zu tun haben. 

Der Prozess gegen die tunesischen Fischer wird weiter gehen und mit größter Aufmerksamkeit beobachtet werden, auch von internationaler Seite. In einem Bericht über die Demonstration in Agrigento für die Freilassung der sieben tunesischen Fischer, die wegen der Rettung von 44 Schiffbrüchigen im Kanal von Sizilien auf der Anklagebank sitzen, nimmt der Bericht der Tageszeitung „Giornale“ das Urteil schon vorweg und konstruiert aus den Fakten der letzten Anhörung einen komplett gegensetzlichen Ablauf. Das wird man spätestens bei den Audioaufnahmen feststellen, die hoffentlich mit der größten Genauigkeit in die schriftlichen Prozessprotokolle einfließen und veröffentlicht werden.  

Vor dem zusammenbrechenden Kartenhaus der Anklage, konstruiert von der Polizei, um eine weitere schnelle Verurteilung für angebliche Schleuser zu erwirken, vielleicht mit der Hilfe des Schweigens eines Pflichtverteidigers und der Übersetzung eines vom Gericht benannten Dolmetschers, zeigt sich jetzt die Unschuld der tunesischen Fischer gerade durch die sich widersprechenden Aussagen der verschiedenen beteiligten Einheiten vor Lampedusa. 

Im Laufe der Verhandlung sind neue Erkenntnisse über die Einätze der Küstenwache gewonnen worden, als ein Repräsentant der Küstenwache von den wiederholten Versuchen berichtete, den Kurs der Tunesier zu kreuzen und sie von einer Annäherung an Lampedusa abzuhalten. Genau diese Versuche führten vor einigen Jahren zu einer vom Marineschiff „Sibilla“ verursachten Tragödie, als diese mit ähnlichen Versuchen des Kreuzens das Sinken eines Flüchtlingsbootes mit Dutzenden von Toten verursachte. 

Doch auch wenn sich einige in der Marine sehr gut an den Vorfall erinnern, wird das, was im Kanal von Sizilien geschehen ist und vor Gericht diskutiert wird, im Artikel des „Giornale“ zu einer „Art Kopf an Kopf Rennen mit plötzlichen Richtungsänderungen und Versuchen, zu rammen und im Zick-zack-Kurs zu fahren. Als das Zusammenprallen unvermeidlich wurde gab der zuständige Beamte die Erlaubnis, in Lampedusa anzulegen“, sehr bedauerlich, wie es scheint, in diesem letzten Moment des „Flüchtlings American Cup“, wie es der „Giornale“ nennt, nicht dabei gewesen zu sein,. 

Wir wissen nicht genau, wer denn nun zuerst durch’s Ziel ging. Der Bericht des „Giornale“, an dieser Stelle auch aufgrund der Quelle, aus der er offensichtlich kommt, recht glaubwürdig, zeigt jedoch, wie das Ministerialdekret vom 14. Juli 2003 im Kanal von Sizilien umgesetzt wird, das die Regeln des Einsatzes der Marineeinheiten, des Zolls und der Küstenwache im Kampf gegen die irreguläre Migration bestimmt. Ein wichtiger Beitrag, um zu verstehen, wie es von den Einheiten vor Ort und von ihren Befehlsgebern wirklich gesehen wird, das Besinnen auf den absoluten Vorrang der in internationalen Konventionen festgelegten anerkannten Pflicht, Menschenleben auf See zu retten. 

Eine Neuigkeit, die nach Jahren des Einsatzes der italienischen Marine bei der Rettung von Tausenden von Schiffbrüchigen in Kanal von Sizilien, auch in Zuständigkeitsgebieten von Malta und Libyen, beunruhigt und verbittert.

Wir hoffen, dass die Justizbehörden in Agrigento alle angemessenen Ermittlungen durchführen werden, um sicherzustellen, ob durch die Fakten, die belegen, was während des Rettungseinsatz der tunesischen Fischer passiert ist, tatsächlich Straftatbestände.festzustellen sind.
Im Einzelnen bitten wir die Justizbehörden

a) Sorge dafür zu tragen, dass alle Personen identifiziert und als Zeugen gehört werden, die bei dem Rettungseinsatz dabei waren, die die Einheit der Finanzpolizei am 8. August 2007 geleitet hat. Davon ist in den Prozessakten nichts zu finden. Den überlebenden MigrantInnen, die derzeit in Haft- oder Identifikationszentren untergebracht sind, ist das Recht auf Asyl auszusprechen oder aber ein entsprechender Titel des Aufenthalts aus juristischen Gründen zu erteilen, ohne Abschiebungen vorzubereiten und durchzuführen, wie in vorhergehenden Fällen geschehen; 

b) zu verifizieren, ob die Modalitäten des Einsatzes der Marine und der Küstenwache wirklich im Sinne des internationalen Seerechts und des italienischen Rechts durchgeführt wurden, in denen die Rettung des Lebens auf See an erster Stelle steht; 

c) zu bewerten, ob die Praxis, Flüchtlingsboote mit geringer Distanz zu verfolgen oder bei ihnen längsseits zu gehen oder ihnen den Kurs zu kreuzen, um sie an der Weiterfahrt zu hindern, aber keinerlei Interventionen zur Rettung der Flüchtlinge einzuleiten, einen Staftatbestand darstellt (…)

Fulvio Vassallo Paleologo
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